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Wer wem Unterhalt zahlen muss

Wenn eine Beziehung zerbricht,
beginnt oftmals der Streit zwi-
schen den Partnern. Unterhalt, die
Aufteilung des Vermögens oder
der Umgang mit den gemeinsa-
men Kindern spielen dabei eine
Rolle. Um solche und weitere Fra-
gen ging es beim Leserforum zum
Thema Familienrecht. Die Fachan-
wältinnen für Familienrecht Olivia
Goldschmidt aus Magdeburg, Ma-
rie-Luise Merschky aus Halle und
Sandra Baatz aus Naumburg sa-
ßen am Telefon. Hier die interes-
santesten Fragen und Antworten.

Mein Sohn und seine Frau ha-
ben sich getrennt. Sie haben ein
schönes Haus gebaut. Meine
Schwiegertochter möchte jetzt
sofort ihren Anteil. Ist das jetzt
schon möglich? Das Trennungs-
jahr ist noch nicht um.
Die Möglichkeit der Auseinander-
setzung von Miteigentum ist im
Gesetz als Teilungsversteigerung
vorgesehen. Es handelt sich um
eine Art der Zwangsversteigerung
auf Antrag der Beteiligten. Oft ist es
jedoch besser, sich zu einigen. Die
Einigung kann so aussehen, dass
ein Miteigentümer den Anteil des
anderen übernimmt und diesen
auszahlt – oder die Immobilie wird
veräußert und der Erlös geteilt.
Beides setzt Einigkeit voraus.
Wenn es sich bei dem Hausgrund-
stück um fast das gesamte Vermö-
gen der Beteiligten handelt, kann
Ihre Schwiegertochter die Tei-
lungsversteigerung erst nach der
rechtskräftigen Scheidung bean-
tragen. Ihr Sohn soll sich also nicht
unter Druck setzen lassen und
prüfen, ob eine für alle tragbare Ei-
nigung in Betracht kommt.

Mein volljähriger Sohn möchte
Unterhalt von mir. Er wohnt
nicht mehr zu Hause, ist in der
Ausbildung und verdient mehr
als 1.100 Euro. Mein Einkom-
men ist kaum höher. Muss ich
ihm trotzdem Unterhalt zahlen?
Der angemessene Bedarf eines
volljährigen Kindes mit eigenem
Hausstand beträgt in der Regel
930 Euro. Damit kann Ihr Sohn sei-
nen Unterhalt bereits selbst sicher-
stellen. Es handelt sich auch nicht
um ein privilegiert volljähriges
Kind. Das sind Kinder in der allge-
meinen Schulausbildung, die noch
im Haushalt eines Elternteils woh-
nen. Daher beträgt ihr Selbstbehalt
gegenüber Ihrem Sohn 1.650 Euro.

Meine Tochter und mein Sohn
erhielten von meinem Mann
und mir jeweils in vorwegge-
nommener Erbfolge Geld. Nun
möchte sich die Frau unseres
Sohnes von ihm trennen. Parti-
zipiert sie jetzt auch an dieser
Zuwendung?
Das Vermögen der Ehegatten bei
Scheidung wird über den soge-
nannten Zugewinnausgleich aus-
geglichen. Hierbei wird betrachtet,
über welches Anfangsvermögen
und über welches Endvermögen
die Ehegatten verfügt haben. Liegt

das Endvermögen oberhalb des
Anfangsvermögens, ist dies der
Zugewinn. Sofern ein Ehegatte
mehr Zugewinn erzielt hat als der
andere, ist er ausgleichsverpflich-
tet. In das Anfangsvermögen fällt
aber nicht nur das, was bereits bei
der Heirat vorhanden war, sondern
auch das, was ein Ehegatte nach
Eintritt des Güterstandes von To-
des wegen oder mit Rücksicht auf
ein künftiges Erbrecht über Schen-
kung oder als Ausstattung erwirbt.
Ihre Übertragung als vorwegge-
nommene Erbfolge erhöht damit
das Anfangsvermögen Ihres Soh-
nes, sodass sein Zugewinn nicht so
hoch ausfällt. Sofern sich jedoch
Wertsteigerungen zwischen dem
Erwerb und dem Stichtag für das
Endvermögen ergeben, würden
diese dem Zugewinnausgleich
unterliegen.

Wir haben uns getrennt. Mein
Mann möchte jetzt hinsichtlich
unserer Kinder das Wechselmo-
dell. Ich habe den Verdacht, dass
er das nur will, damit er keinen
Kindesunterhalt zahlen muss.
Er verdient viel mehr als ich.
Führen Sie ein Gespräch mit
Ihrem Mann und versuchen Sie zu
ergründen, ob dieser Wunsch tat-
sächlich nur aus finanziellen Erwä-
gungen besteht. Hierbei sollten Sie
darauf hinweisen, dass ein Wech-
selmodell keineswegs dazu führt,
dass kein Kindesunterhalt geschul-
det ist. Der Bedarf der Kinder, die
im Wechselmodell betreut wer-
den, ist sehr viel höher als bei den
Kindern, die im Residenzmodell
leben. Der Besserverdienende
muss mehr zum Unterhalt der Kin-
der beitragen.

Meine Frau und ich haben uns
getrennt. Ich bin erst mal aus
unserem gemeinsamen Haus
ausgezogen. Meine Frau möch-
te, dass ich sämtliche Kosten für
das Haus weiterzahle und außer-
dem noch Unterhalt. Das Haus
ist hoch belastet. Ihre Einkünfte
reichen nicht, um die Raten al-
leine zu tragen. Ein weiterer
Kredit, um mich auszuzahlen,
ist unrealistisch. Was ist zu tun?
Sie sollten mit Ihrer Frau bespre-
chen, was grundsätzlich mit der
Immobilie geschehen soll. Sicher
ist es hilfreich, wenn Ihre Frau ein
Gespräch mit der Bank sucht, um
sich zu informieren, ob diese be-
reit wäre, Sie aus der Haftung für
den Kredit zu entlassen und ge-
willt, einen weiteren Kredit zu ge-
ben. Nach Ihren Angaben dürfte

beides nicht der Fall sein. Es emp-
fiehlt sich ein Verkauf und die Tei-
lung des Erlöses.

Nach zehn Ehejahren und zwei
Kindern (sieben und fünf) steht
die Trennung von meinem
Mann bevor. Ich beabsichtige
auszuziehen, jedoch nicht ohne
meine Kinder. Kann ich sie, da
immer ich die Hauptbezugsper-
son war, einfach mitnehmen?
Eine Mitnahme der gemeinsamen
Kinder nach einer Trennung und
einem erfolgten Auszug ist auf-
grund der gemeinsamen elterli-
chen Sorge ohne Absprache mit
dem Kindesvater nicht zu empfeh-
len. Sie üben die gemeinsame Sor-
ge aus. Das enthält auch das ge-
meinsame Aufenthaltsbestim-
mungsrecht. Über eine derartige
wesentliche Entscheidung ist Ein-
vernehmen zu erzielen. Sollten Sie
Fakten schaffen, kann Ihr Mann
beim Gericht eine einstweilige An-
ordnung auf Übertragung des vor-
läufigen Aufenthaltsbestimmungs-
rechtes einreichen und dieses –
wenn es dem Kindeswohl dient –
auch zugesprochen bekommen.

Mein Ehepartner hat mich be-
trogen. Ich bin zutiefst verletzt
und fühle mich nicht mehr in
der Lage, die Ehe fortzusetzen.
Muss ich wirklich bis zu einer
Ehescheidung in diesem Fall das
Trennungsjahr abwarten?
Grundsätzlich dient das Tren-
nungsjahr dazu, sich klar zu wer-
den, ob die Ehe wirklich geschei-
tert ist. Nur in Ausnahmefällen ist
eine Härtefallscheidung möglich,
ohne dass zuvor das Trennungs-
jahr einzuhalten ist. Ein Ehebruch
stellt nach neuerem familienrecht-
lichen Verständnis nicht ohne wei-
teres einen Härtegrund dar, hier
müssten erhebliche andere Be-
gleitumstände dazukommen. Kör-

perliche Misshandlungen des Ehe-
gatten oder anderer Familienmit-
glieder oder massiver Alkohol-
und Drogenmissbrauch können
indes eine Härtefallscheidung be-
gründen, da für den Partner die
Fortsetzung der Ehe eine unzu-
mutbare Härte darstellen würde.

Die Mutter meines zweijährigen
Sohnes hat sich von mir ge-
trennt, unser Kind lebt haupt-
sächlich bei ihr. Kindesunter-
halt zahle ich ja gern, aber jetzt
will die Kindesmutter – obwohl
wir gar nicht verheiratet waren –
für sich auch Unterhalt haben
und geht nicht arbeiten. Geht
das überhaupt?
Ja, das geht. Der nichtehelichen
Kindesmutter steht grundsätzlich
bis zum dritten Lebensjahr des ge-
meinsamen Kindes – und unter
besonderen Umständen auch da-
rüber hinaus – ein eigener Unter-
haltsanspruch wegen der Betreu-
ung des Kindes zu. Auch Ihr Kind
hat einen Anspruch darauf, bis
zum dritten Lebensjahr von seiner
Mutter betreut zu werden, wobei
aber die Betreuung in dieser Zeit
auch in einer Kita erfolgen kann.
Der Unterhaltsanspruch der Kin-
desmutter richtet sich der Höhe
nach auf das vor der Schwanger-

Wer bekommt das Haus, wer die Kinder? Wie lange müssen Eltern ihren Nachwuchs finanziell unterstützen? Darf ich geschenktes Geld
zurückfordern? Fachanwältinnen haben solche und ähnliche Fragen beim Leserforum zum Thema Familienrecht beantwortet.

schaft erzielte Einkommen unter
Berücksichtigung des Elterngel-
des, wobei auch noch ein Freibe-
trag abzuziehen ist und Sie natür-
lich leistungsfähig sein müssen.

Mein Mann und ich haben uns
nach 25 Jahren Ehe im März ge-
trennt. Mein Mann ist aus unse-
rem gemeinsamen Haus ausge-
zogen. Das Haus ist unbelastet.
Ich lebe nunmehr alleine darin.
Wie soll es weitergehen und wel-
che Rechte habe ich?
Da Sie von Ihrem Mann getrennt
leben, haben Sie eventuell einen
Anspruch auf Trennungsunterhalt.
Dieser ergibt sich, wenn Ihr Mann
über höhere Einkünfte verfügt als
Sie. Da Sie, wie Sie schreiben, allei-
ne in dem gemeinsamen, abbe-
zahlten Haus leben, wird Ihnen je-
doch ein sogenannter Wohnvorteil
zugerechnet werden, sodass sich
unter Umständen kein Anspruch
auf Trennungsunterhalt ergibt.
Das ist mit einem Auskunftsbegeh-
ren über die Einkommensverhält-
nisse Ihres Mannes unter Gegen-
überstellung Ihrer Einkünfte nebst
Wohnvorteil zu prüfen. Die Ehe-
scheidung selbst kann erst nach
Ablauf des sogenannten Tren-
nungsjahres eingereicht werden.
Mit dem Antrag auf Ehescheidung
ist auch mitzuteilen, wie die Eini-
gung über Folgesachen wie Haus-
rat, nachehelichen Unterhalt, gü-
terrechtliche Ansprüche sowie
Versorgungsanwartschaften, also
die Verteilung der Rentenanwart-
schaften, sich vollzieht, wobei letz-
teres vom Gericht von Amts we-
gen durchgeführt wird. Da Sie bei-
de Eigentümer des Grundstückes
sind, ist eine Einigung über die
Auseinandersetzungen der Mit-
eigentümergemeinschaft zu fin-
den. Diese Auseinandersetzung
läuft außerhalb des Scheidungs-
verfahrens. Eine vernünftige Lö-

Zum Thema Familienrecht haben am Telefon Auskunft gegeben:

In jeder Woche gibt das Ratgeber-
Team Lesern die Gelegenheit, Ex-
perten anzurufen und ihnen Fragen
zu stellen. Unter anderem Mediziner,
Juristen, Gärtner oder Verbraucher-
schützer stehen Rede und Antwort.
Die interessantesten Fragen und
Antworten werden freitags an dieser
Stelle veröffentlicht. FOTOS (3): WÜRBACH
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sung ist dringend anzuraten. Denk-
bar wäre hierbei, dass das Objekt
verkauft und der Erlös geteilt wird.
Denkbar ist auch, dass einer der
Ehegatten das Haus übernimmt
und den anderen auszahlt. Sollte
eine Einigung nicht zu finden sein,
ist eine zwangsweise Auseinander-
setzung erst nach der Eheschei-
dung möglich.

Seit der Trennung von meiner
Lebensgefährtin zahle ich seit
Jahren Unterhalt für unser ge-
meinsames Kind. Dafür habe ich
beim Jugendamt eine Urkunde
errichten lassen. Als der Sohn
im Oktober 2024 volljährig ge-
worden war, habe ich die Zah-
lung beendet. Nun ist er über
einen Anwalt an mich herange-
treten und fordert Nachzahlung
ab November sowie Weiterzah-
lung des Unterhaltes. Wie das?
Für das Kind streitet eine voll-
streckbare Urkunde. Sie müssten
prüfen, ob diese Urkunde eine Be-
grenzung enthält und der Unter-
halt nur bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres zu leisten ist.
Wenn dies der Fall ist, ist rückstän-
diger Unterhalt nicht zu leisten. Es
wäre dann eine Neuberechnung
des Unterhaltes nötig, denn beide
Eltern sind ab Volljährigkeit zum
Barunterhalt verpflichtet. Sollte die
Zeit nicht begrenzt sein, sind Sie in
der Tat verpflichtet, den Unterhalt
ab November 2024 nachzuzahlen.
Sie müssen also klären, ob eine
Verpflichtung noch besteht, und
wenn ja, in welcher Höhe. Sie
müssten dann eine Abänderungs-
klage auf die alte Urkunde führen,
wenn sich in der Klärung eine Än-
derung ergäbe, um von diesem Ti-
tel befreit zu werden. Ein Fachan-
walt für Familienrecht kann helfen.

Wir haben vor drei Jahren gehei-
ratet und leben nunmehr seit
anderthalb Jahren getrennt. Ich
möchte eine möglichst schnelle
Scheidung. Wie lange dauert so
ein Verfahren?
Das Trennungsjahr ist abgelaufen.
Damit können Sie einen Anwalt
mit der Einreichung der Eheschei-
dung beauftragen. Da die Ehezeit
bei Einreichung der Antragsschrift
mehr als drei Jahre bestand, wird
der Versorgungsausgleich, mithin
die Teilung Ihrer Rentenpunkte,
vom Gericht von Amts wegen
durchgeführt. Das kann durchaus
mehr als sechs Monate dauern.
Um das Verfahren zu beschleuni-
gen, können Sie beim Notar eine
Vereinbarung über den Aus-
schluss des Versorgungsausglei-
ches errichten lassen. Oder für je-
den Ehegatten wird ein eigener
Fachanwalt beauftragt, zur münd-
lichen Verhandlung über die Ehe-
scheidung den Verzicht auf den
Versorgungsausgleich zu erklären.
Damit kann das Gericht nur prü-
fen, ob der Ausschluss des Versor-
gungsausgleichs sittenwidrig sein
könnte. Bei der kurzen Ehedauer
wird dies aber kaum der Fall sein.
Die Sittenwidrigkeit wird bejaht,
wenn mit dem Ausschluss des
Ausgleichs einer der Ehegatten im
Alter nicht genügend versorgt ist.

Mein Mann und ich haben fünf
Kinder im Alter zwischen einem
Jahr und zehn Jahren. Mein
Mann kommt oftmals alkoholi-
siert nach Hause, ist aggressiv
und laut. Die Situation ist so un-
erträglich, dass ich mich von
ihm getrennt habe. Seitdem ist
sein Verhalten noch schlimmer
geworden. Was kann ich tun?
Da Sie von Ihrem Mann getrennt
leben, können Sie einen Eilantrag
auf Zuweisung der ehelichen Woh-
nung an sich und die Kinder bean-
tragen. Wie Sie die Sachlage schil-
dern, ist das Verhalten Ihres Man-
nes auch in Bezug auf die minder-
jährigen Kinder unzumutbar, so-
dass ein solcher Antrag von den
Gerichten positiv beschieden wer-
den kann. Sie sollten schnell han-
deln, da das Verhalten Ihres Man-
nes gerade auch in Bezug auf die
Kinder kindeswohlgefährdend ist.

Telefonforum

Am Dienstag, dem 29. April,
geht es von 10 bis 12 Uhr am
Lesertelefon um das Thema
Zahngesundheit. Was lässt
sich gegen schmerzhaftes Zie-
hen an den Zähnen beim Ge-
nuss von Eis oder Heißgeträn-
ken unternehmen? Warum blu-
tet das Zahnfleisch beim Zähne-
putzen? Sind Implantate ein
sinnvoller Zahnersatz? Was ver-
birgt sich hinter sogenannten
Kreidezähnen? Die Zahnärztin
Sandy Zimmermann aus Bar-
leben und der Zahnarzt Dr. Dirk
Wagner aus Magdeburg ste-
hen den Anrufern Rede und
Antwort zu Fragen der Zahn-
und Mundhygiene.

Rufen Sie an:
Telefon: 0391/532 970

„Der angemes-
sene Bedarf eines
volljährigen
Kindes mit eige-
nem Hausstand
beträgt in der
Regel 930 Euro.“

Wenn die Ehe nicht mehr zu retten ist, stellt sich unter anderem die Frage nach der Aufteilung des gemeinsamen Vermögens. FOTO: IMAGO/PHOTOTHEK.DE


